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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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42. djb-Bundeskongress

Liebe Kolleginnen,
in diesem Heft der djbZ werfen wir einen Blick zurück auf den 
42. Bundeskongress in Stuttgart. Es war ein buntes Programm, 
von der feierlichen Eröffnung im Weißen Saal des Stuttgarter 
Schlosses, über den Kongress und die Mitgliederversammlung 
im Sitzungssaal des Rathauses, bis hin zur Verleihung des Marie-
Elisabeth-Lüders-Preises an Dr. Frederike Misselwitz für ihre 
lesenswerte Dissertation über das Leben und Wirken von Marie-
Luise Hilger. Ein ganz herzlicher Dank von uns allen an die 
Regionalgruppe Stuttgart mit ihrer Vorsitzenden Jitka Hrubant. 
Ich danke den Vertreter_innen der Politik für ihre Grußworte, 
die Sie in diesem Heft nachlesen können. BGH-Präsidentin 
Bettina Limperg danke ich für ihren inspirierenden Festvortrag, 
ebenso Prof. Dr. Ulrike Lembke und Prof. Dr. Friederike Wapler, 
die im Arbeitsstab Reproduktive Rechte gearbeitet und unser 
Kongressprogramm mit mir konzipiert und als Expertinnen 
und Moderatorinnen gestaltet haben, außerdem den vielen 
beeindruckenden Rednerinnen auf den Panels, der Stifterin des 
Marie-Elisabeth-Lüders-Preises Dr. Melitta Büchner-Schöpf und 
der Laudatorin und Richterin am Bundesarbeitsgericht Claudia 
Wemheuer, stellvertretend für alle aktiven Frauen, die diesen 
Bundeskongress organisatorisch und fachlich unterstützt und 
gestaltet haben. Unsere Geschäftsstelle unter Leitung unserer 
Geschäftsführerin Anke Gimbal darf in dieser Aufzählung nicht 
fehlen. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank. Auf den kom-
menden Seiten wir Ihnen die vielfache Würdigung der Past Prä-
sidentin des djb Ramona Pisal begegnen. Ramona Pisal hat seit 
2011 den Verband geleitet, satzungsgemäß konnte ihre Amtszeit 
nicht mehr verlängert werden. Während des gesamten Kongres-
ses war die Anerkennung und Wertschätzung aller Mitglieder 
und Gäste für die Leistungen von Ramona Pisal für unseren 
Verband und die Frauenrechte zu spüren. Alle, die mit Ramona 
Pisal zusammengearbeitet haben, wissen um ihren enormen 
Einsatz für unseren Verband. Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär 
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
formulierte es so: Ramona Pisal hat sich um die gleichen Rechte 
für Frauen in Deutschland verdient gemacht.

Wir haben uns im Tagungsprogramm des Kongresses intensiv 
und interdisziplinär mit dem Thema Reproduktive Rechte befasst 
und festgestellt, dass eine gleichberechtigte Gesellschaft ohne 
Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper und ihre Fami-
lienplanung nicht möglich ist. Was mir besonders in Erinnerung 
bleiben wird, war die Wortmeldung unserer Ehrenpräsidentin Dr. 
Lore Maria Peschel-Gutzeit während unserer Diskussion über re-
produktive Gesundheit. Sie berichtete über ihre Erinnerungen an 
die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht 
vor der zweiten Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch, an 
der sie als djb-Vertreterin teilgenommen hatte. Sie verdeutlichte 
mir einmal mehr die wichtige Tradition, in der unser djb steht 
und den großen rechtspolitischen Einsatz unserer Kolleginnen in 

fast 70 Jahren Verbandsgeschichte. Die Kongressteilnehmerinnen 
sprachen sich dafür aus, das Thema Reproduktive Rechte auch 
in Zukunft weiter zu bearbeiten und mit klaren Positionen für 
die Selbstbestimmung von Frauen einzutreten. Während ich 
dieses Editorial schreibe, wurde die Nachricht bekannt, dass 
die Schriftstellerin Margaret Atwood für ihr Lebenswerk den 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hat. Ihr dys-
topischer Roman „Der Bericht der Magd“ kommt mir stets in 
den Sinn, wenn ich über reproduktive Rechte nachdenke. Sie 
beschreibt darin eine Diktatur, in der Frauen die „Wahl“ haben, 
Ehefrau, Gebärsklavin oder Zwangsarbeiterin zu sein – oder 
ihr Leben zu verlieren. Nicht umsonst ist dieser Roman in den 
USA gerade überaus erfolgreich als Fernsehserie verfilmt und 
das Ergebnis mehrfach ausgezeichnet worden. Denn traditionelle 
Rollenbilder und Familienmodelle – und damit verbunden auch 
Einschränkungen reproduktiver Rechte – sind wieder auf dem 
Vormarsch, als ein zentrales Politikfeld rechtspopulistischer 
Parteien. Die Bedeutung unseres gemeinsamen Einsatzes für 
Frauenrechte ist nach der Bundestagswahl am 24. September 
noch stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Der Frau-
enanteil im 19. Deutschen Bundestag hat sich von 36,5 Prozent 
auf 30,75 Prozent verringert. Damit sind weniger als ein Drittel 
der Abgeordneten Frauen und ihr Anteil ist auf den Stand der 
1990er Jahre zurückgefallen. Die politischen Parteien haben die 
demokratische Verantwortung, Frauen und Männern gleicher-
maßen die Chance einzuräumen, politische Ämter zu bekleiden. 
Insofern bleibt unser Ziel des djb: Gleiche Teilhabe und gleiche 
Repräsentation in Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur. Wir 
werden die Aufmerksamkeit, die im nächsten Jahr mit der Feier 
des 100jährigen Jubiläums der Einführung des Frauenwahl-
rechts auf dem Thema Parité liegt, nutzen. Wir werden die neue 
Bundesregierung und die Oppositionsparteien außerdem daran 
messen, welche frauen- und gleichstellungspolitischen Inhalte 
sie sich auf die Fahnen schreiben. Die Wahlprüfsteine des djb 
zur Bundestagswahl 2017 sind insofern auch der Maßstab der 
zukünftigen Aktivitäten des Bundesvorstands.

Prof. Dr. Maria Wersig
Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds e.V. (djb)

Editorial
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